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1.

1.1

BBFORDERNIS DER PLÄNÄUFSTELLUNG

Planunasanllass

Die Gemeinde Herxheim am Berg sieht ein städtebaulichen Erforderni.s
einer.Planung des östllichen Ortsrandes von Herxheim um die Nachfrage
nach Bauland für das Familienwohnen decken zu können. '

Der Rat der Gemei.nde Herxheim am Berg hat am 17.09.1997 den Beschluß
zur Äufstelllung des B-Pllanes ''Eulengeschrei l.['' gefaßt.

J 1.3 Entvicklun

.[n der Fortschreibung des Flächennutz\ingsplanes der Verbandsgemein(]e
Freinsheim ist für den Bereich des Bebauungsplanes "Eulengeschrei ll''
''Wohnen'' vorgesehen . '
Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert

1.4

Vorrangiges'Ziel des Bebauungsplanes "Eulengeschrei 11" ist die
Bereitstellung von Wohnbauflächen. Außerdem soll mit der Bereitstell\ing
von Flächen für Abgrabungen und Aufschüttungen die Möglichkeit ge- '
schaffen werden. OberfJächenvasser aus der Gemarkung außerhallb der
bebauten Ortslage zu sammeln und in gedrosselter Form abzuleiten.

\

/

2.

2.]
GELTUNGSBEREICH

Räumliche Äbarenzuna

Der Bebauungsplan wird im Süden durch die Raiffeisenstr. und im Norden
durch die Weisenheimer Str. begrenzt. Im Osten grenzt zum Teil die
bisherige Ortsrandbebauung des Gebietes Eijlengeschrei und zum Teil
die Verkehrsfläche ''lm EuJengeschrei'' an. Im Westen grenzt unbebauten
Weinbergsgelände an den Geltungsbereich an.

2.2

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Eu[engeschrei wur(]e ein
Vorentwurf tiber (]ie Ei-h'eiterung (]es Gebietes ei'steJJt. Aus dieser
Planung wurde im vorliegenden B-Plan ''Eulenges;chrei ll'' die Verkehr't;-
anbindtlng zum Teil übernommen.
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3.3 Erschliejlunq Ver- und Entsorgung

Die notwendigen Ver- und Entsorgungsanleitungen im Plangebiet verden
an das vorhandene Ver- und Entsorgungsnetz von Herxheim am Berg ange-
schlossen. Die Erschließung des Gebietes für Abvasser erfolgt im
Trennsystem. Die Ableitung des Oberflächenwassers ist in südlicher
Richtung über den anschließenden Wirtschaftweg in einem offenen Graben
vorgesehen .

Hinvei s :
Regenversickerung auf dem Privatgrundstücken.
Die rückwärtigen. dem Garten zugewandten Dachfllächen von Haus und
igebengeäuden sollen über geeignete bauliche Einrichtungen wie dicker
schacht. Zisterne. Feuchtmullden- ode Teichanlagen auf dem jeweiligen
Grundstück entwässert werden.

Da nach dem vorliegenden Gutachten die Versickerungsmöglichkeiten im
Baugebiet davon ausgegangen werden muß, daß wegen der vorherschenden
windigen Bodenschichten ein voJJständiges versickern von Obeflächen-
wasser nicht möglich ist, sollen die Wassemengen. die nicht aus dem
Grundstück zljr Versickerung kommen, tiber einen Regenwasserkanal in
ein Regenrückhalte- und Verdunstungsbecken geleitet werden.

3 . 4 Bebaubare Flächen

Als Art der baulichen Nutzung ist fur den gesamten Geltungsbereich des
B-Planes -WA - (Allgemeines tVohngebiet) vorgesehen. Diese Festsetzung
ist aus der geplanten Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, der für
diesen Bereich ''hiohneH'' vorsieht. entwickelt
Innerhalb des Geltungsbereiches orientiert sich das flad der baulichen
Nutzung mit der Grundf]ächenzah] an den Obergrenzen der BatINVO, soweit,
nicht eine geringere GRZ für die Bebauung ausreicht

Wegen der Lage am Ortsrand mit, Ubegang in die freie Landschaft wird be-
sonderer h'ert gelegt auf die Festsetzung über die Stelltmg der baulichen
Anlagen - parallel zu (]en straßenseitigen Baugrenzen - und die ])achform
und Dachneigung. Es ist vorgesehen. gem. Planeintrag di.e Firstrichtung
für die Gebäude zwingend vorzuschreiben. In Anlehnung an die Gestaltung
der Dächer im alten Ortskern sollen Satteldächer mit 38 bis 48
Grad Dachneigung gem. Pllaneintrag zullässig sein. Ebenfalls aus der Ge-
staltung des alten Ortskernes abgeleitet. sollen im Geltungsbereich nur
naturrote Dacheindeckungen zulässig sein.

Der dötflichen Struktur von Herxheim am Berg gerecht zu werden. ist
für das Gesamte Baugebiet Bebauung mit kleineren Wohnhäusern als
Einzel- oder Doppelhäuf;er gemäß Eintrag in die Planzeichnung vorge-
c: p h n n

Aus diesem Gi'ttn(] ist allah die Zahl der h'ohneinheiten je Wohngebäude
im P[angebiet begrenzt. auf zwei Wohnungen je hlohngebäljde in Eiilze]-
häusern lind auf (--lilo Wohntlng je Doppeliläiishälfte.
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3 . 7 Kostenschätzun

Bedingt durch den natürlichen Geändeverlauf und den im Bereich der Straßen
fläche vorherrschenden windigen Untergrund ist sowohl bei der Herstellung
der Verkehrsflächen als auch bei der Herstellung der sonstigen Er-
schließungsanllagen von geringfügig erschwerten Voraussetzungen auszugehen.
Mehrkosten dtlrch Bodenaustausch bzw. Ausfüllung sind bei den Erdarbeiten
der Erschließungsmaßnahmen zu erwarten .

Schmutzwasserkanal
Regenwa s s erkan a ll
Wasserleitung
Straßenbeleuchtung
Straßen lind Gehwege

350 . 000 ,
180 . 000 ,
175 . 000 ,
60 . 000 ,

505 . 000 ,

DFI
DM
DN
DF{

DM

Baunebenkosten rd . 15 %
1. 270 . 000, - D?{

190 . 000 , - DM

] . 460 . 000, - DFI

Bau[andf[ächen ca . ]3 . 150 m2 110 , --DM/m2 Erschl . -Kosten

Die anfallenden Kosten werden entsprechend der einschlägigen Satzungen und
Regelungen der Ortsgemeinde un(] der Verbandsgemeinde umge]egt un(] abge-
r p r' n n n I'

.)

4 . BEGRÜNDUNG EINZELNER PLaiguNGsINHXLTE

4 . 1 Ärt der bauli.chen Nutzun

Als Art der baulichen Nutzung ist fur den gesamten Geltungsbereich des
Bebauungsplanes "Alllgemeines Wohngebiet - WÄ" nach S 4 BauNVO vorge-
qpnDn

Damit soll der Bedarf an Bauland fur das Familienvohnen gedeckt werden
Diese Festsetzung wird im Parallelverfahren in den FNP übernommen.
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4.5 Zahl. der Wohnungen i.n Wohngebäuden

Aufgrund der Einpassung der Bebauung in das dörfliche Ortsbild von
Herxheim am Berg ist die Zahl der Wohneinheiten je Wohngebäude im
Plangebiet begrenzt auf zwei Wohnungen je Wohngebäude in Einzelhäusern
in Gebiet ''A + C''
Bei Doppelhäusern in Gebiet ''B'' ist nur eine Wohnung je Doppelhaushälfte
zulässig. Dadurch wird dem ortsüblichen Maßstab hinsichtlich der h'ohnungs
struktur und der Gebäudegröße entsprochen. Es soll zudem verhindert
werden. daß die hlohngebäude durch spätere Umstrukturierung in ihrer
städtebaulichen Eigenart beeinträchtigt verden.

4.6 Offentlliche Verkehrsflächen

Die verkehrstechnische Erschließung des Baugebietes erfolgt über drei
kleine Stichstraßen. Zwischen PJanstraße B lind C ist außer(]em eine
Fußgängerverbind[ing v-orgesehen. Die Ausbi]dung (]er \rerkehrserschließllng
mit Stichstraßen gewährleistet eine ruhige h'ohnJage. Diese wird zudem
durch die Ausbildung der Straßen als ''Verkehrsflächen besonderer Zveckbe
stimmung'' verstärkt. Der verkehrsberuhigte Ausbau mit Beton- un(] Natur-
steinpflaster sow-ie mit Verkehrsgrün ermöglicht di.e Nutzung des ßtraßen-
raumes a]s Spiel- und ÄtlfenthaJtsfJäche für die Anwohner und dient der
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer

4.7 Fllächen zur Herstellung des StraßenkörDers

Sofern zur Hersteljting von Straßenkörpern Flächen auf den Baugrund-
stücken erforderlich werden. können paralllell zur Straßen- und Weibe
grenzungslinie Flächen bis zu einer Breite von l m zur Herstelllmg
der Erschließungsanlagen (z.B. air St.ützbatiwei'ke. Äufschiitttingen
oder Abgrabungen) in Anspruch genommen werden. um (]ie Erschließung
vor Bebauung (]er Grundstücke zi] sichern.

4.8 Grünflächen

Der Bebauungsplan sieht ein Allgent. Wohngebiet in offener Bauweise
vor. das ausschließlich mit Einfamilienhäusern mit max. 2 Wohnungen
bebaut werden soll. Dadurch entsteht eine relativ geringe Bebaliungs-
dichte mit hohem Freiflächenanteil. Durch die Festsetzung nice)t tiber-
batibare Grundstticksflächen gärtnerisch anzullegen oder naturnah zu
begriinen ergibt sich ein hoher Grünf]ächenantei] im Baugebiet.
Neben den privaten Gartenfllächen ist außerdem ein Kinderspielplatz
innerhalb einer Grfinanlage vorgesehen. Ztldem schließt sich im Wes;ten
eine öffentliche Grünfläche. die als Ätisgleichsfläche dient. an.
Somit wird ein (;roßtei] des erforder.eichen Ausgleichs (]er absehbaren
Beeinträchtigllngen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebatlungsplanes
vorgenommen .
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Bei (]er Fassadengestaltung der batlllichen Anlagen sind Fenster so zu
gestalten. daß gem. Testfestsetzungen stehen(]e Formate entstehen.
Materialien für Fenster. Türen, Tore und Außenwände sowie Fassaden
farben sind eingeschränkt. um ortsuntypische Materialien auszuschlließen

Auch die Festsetzungen für nicht überbaubare Grundstücksflächen. sowie
ftlr die Abgrenzung und Einfriedung der Grtlndstücke. gem. Textfest-
setzungen dient dazu, ein gestallterisch einheitliches und harmonischesBild des Gesamtortes zu erhalten.
Den Bedürfnissen der Familien nach Spielgellegenheiten für die Kinder
wird durch ausreichend verbleibende private Grundstücksfreiflächen
Rechnung getragen. sowie d\Iren die bereits beschriebene .4rt der Ge-
staltung der öffentlichen Verkehrsflächen mit verkehrsberuhigtem
AU s.D au .

5.

5.]
Bodenordnun

Uml eaungsverfah rQn

Es ist v-orgesehen. daß die gesamte Grun(]stücksfläche im Geltungs-
bereictl des Bebauungsplanes "Eulengeschrei 11" durch die Saniernngs
träger Gmbh det' Stadt Freinsheim aufgekauft und umgelegt wird. '

6 Bestätiqunq

Diese Begründlung hat zusammen mit den zeichnerischen und textlichen
Festsetzungen des Bebatiungspllanes an dem Verfahren nach S 3 und 4 BauGB

vomteilgenommen. DieseIBegrundung wurde durch Beschluß des Gemeinderates

Herxheim am Berg, den .3.0..Juli 1998


